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Schutzpolizei 31, Postfach 60 02 80, D-22202 Hamburg Schutzpolizei
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Herrn

████ ███
- per E-Mail -
███████████████████

Bruno-Georges-Platz 1
22297 Hamburg

Telefon:
eFax:
E-Mail:
Sachbearbeiter:
Aktenzeichen: EGV 32737/2022
Hamburg, 10.11.2022

Antrag auf Informationszugang nach dem Hamburgischen Transparenzgesetz (HmbTG) 
vom 11.10.2022 an die Polizei Hamburg

Sehr geehrter Herr ███,

ein  Anspruch  nach  §  1  Abs.  2  HmbTG  ermöglicht  den  Zugang  zu  allen  Informationen  einer 
öffentlichen Stelle in Form von vorliegenden amtlichen Aufzeichnungen jeglicher Art. 

Diese wurden Ihnen entsprechend Ihres Antrages vom 11.10.2022 am 03.11.2022 zugestellt.

Ihrem  Antrag  auf  Informationszugang  gemäß  §  1  Abs.  2  HmbTG  kann  darüber  hinaus  nicht 
entsprochen werden, da der Polizei keine Dokumentation diesbezüglich vorliegt.

Hinweis zum Datenschutz

Ihre  personenbezogenen  Daten  werden  im  Rahmen  der  Bearbeitung  Ihres  Antrages  durch  die 
Polizei  verarbeitet.  Näheres  hierzu  finden  Sie  auf  der  Internetseite  der  Polizei  Hamburg  unter 
www.polizei.hamburg.de/datenschutz.

Mit freundlichen Grüßen
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